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Satzung der Stadt Erlangen für den Heimatpfleger 

vom 05. März 1987 
(Amtsblatt Nr. 10 vom 12. März 1987) 

 

 

Die Stadt Erlangen erlässt aufgrund der Art. 20a und 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) folgende Satzung: 

§ 1 Bestellung  
(1) Die Stadt Erlangen bestellt einen Heimatpfleger. 

(2) Der Heimatpfleger erhält eine Urkunde über seine Bestellung und einen Dienstausweis. 
Diesen soll er bei seiner amtlichen Tätigkeit mit sich führen. 

§ 2 Rechtsstellung  
Die Tätigkeit des Heimatpflegers erfolgt ehrenamtlich. Er steht in einem öffentlich-rechtlichen 
Treueverhältnis zur Stadt Erlangen und ist in den seine Aufgaben berührenden Fragen Träger 
öffentlicher Belange im Sinne der jeweiligen Rechtsvorschriften. 

§ 3 Entschädigung  
(1) Die Stadt Erlangen gewährt dem Heimatpfleger eine monatliche Aufwandsentschädigung 
von 304,45 DM. Einheitliche Änderungen der Grundgehälter der Besoldungsordnung A (Anlage 
I zum Bundesbesoldungsgesetz) gelten mit dem gleichen Vom-Hundert -Satz auch für die nach 
Satz 1 festgesetzte Entschädigung. 

Hinweis der Stadtverwaltung: Nach dem amtlichen Umrechnungskurs entsprechen 
304,45 DM 155,66 € 

(2) Darüber hinaus erhält der Heimatpfleger Auslagenersatz nach dem Bayer. 
Reisekostengesetz wie ein Angehöriger der Besoldungsgruppe A 12, wenn ein bewilligter 
Reisekostenantrag vorliegt, und zwar zur Hälfte, solange er auch als Heimatpfleger für den 
Landkreis Erlangen-Höchstadt tätig ist. Dies gilt nicht für Reisekosten innerhalb des 
Stadtgebiets. Für den Einsatz des privateigenen Kraftfahrzeugs für dienstliche Zwecke wird 
Kilometerentschädigung entsprechend den jeweiligen Bestimmung der Stadt Erlangen gewährt.  

§ 4 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Erlangen in 
Kraft. 
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